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§ 22b TKJHG Innen- und
Aul3enwohnen, Bewilligungs- und

Anzeigeverfahren

TKJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz - TKJHG, Tiroler

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.01.2026

(1) Die Betreuungsformen des Innen- und AuBenwohnens bedurfen, soweit diese nicht bereits von der Bewilligung
nach § 22 Abs. 1 umfasst sind, der Bewilligung der Landesregierung. Die Bewilligung ist auf Antrag des Tragers einer
nach 8 22 Abs. 1 bewilligten Einrichtung

a) fir das Innenwohnen fur die beantragte Zahl der stationdren Platze und
b) fur das AuBenwohnen

mit schriftlichem Bescheid zu erteilen, wenn ein nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen
erstelltes sozialpadagogisches Konzept und ein Personalkonzept vorgelegt werden.

(2) Der Trager der Einrichtung hat jede beabsichtigte Inbetriebnahme oder Auflassung einer Wohnung spatestens vier
Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme schriftlich der Landesregierung anzuzeigen. Uber die Kenntnisnahme der
Inbetriebnahme und der Auflassung einer Wohnung ist eine Bescheinigung auszustellen.

(3) Liegen die Voraussetzungen fur eine fachgerechte Betreuung von Minderjahrigen und jungen Erwachsenen nicht
vor, so hat die Landesregierung die Durchfihrung der angezeigten Inbetriebnahme mit schriftlichem Bescheid zu

untersagen.

(4) Jede Anderung der Bewilligungsvoraussetzungen nach Abs. 1 ist der Landesregierung unverziglich schriftlich
anzuzeigen. Wesentliche Anderungen dieser Voraussetzungen bediirfen einer Bewilligung der Landesregierung, die mit
schriftlichem Bescheid zu erteilen ist.

(5) 8 22 Abs. 2, 4 und 6 bis 14 gilt sinngemafl.

In Kraft seit 01.02.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tkjhg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/tkjhg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/tkjhg/paragraf/22
file:///

	§ 22b TKJHG Innen- und Außenwohnen, Bewilligungs- und Anzeigeverfahren
	TKJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG, Tiroler


